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Zwei Siedlungen des Frühmittelalters 

auf dem Boden der Stadt Freiburg 

Von Bernhard Schelb 

Wo im mittelalter, beſonders dem früheren, eine Kirche ſtand, iſt auch eine alte 
Siedlung zu vermuten. So gehen wir denn auch hier von zwei mittelalterlichen 

Kirchen aus, der St. Martins-Kirche, die eine Dorgängerin der heutigen 
St. Hartins-Kirche war, und der St. Peters-Kirche, die einſt bis zum Jahre 1677 in 

der ehemaligen Lehener Vorſtadt, nahe beim Hauptbahnhof, ungefähr an der Stelle 

des Hotels „Sähringerhof“, ſtand. Uach unſerer Meinung ſind dieſe beiden Kirchen 
älter, ſogar um Jahrhunderte älter als die Stadt Freiburg, die im Jahre 1120 ge— 
gründet wurde, und die Burg auf dem Schloßberg, die nach den Darlegungen Schicks 
wohl ums Jahr 100j ihren Anfang nahmt. Beide Kirchen müſſen auch Pfarrkirchen 
geweſen ſein, freilich, um das gleich hervorzuheben, nicht Pfarrkirchen für die Bürger 
der Stadt, ſondern nur für die Bewohner der einſtigen Siedlungen, die wir um die 
beiden Kirchen zu ſuchen haben. Pfarrkirche der Stadt war von deren Anfang an das 
Münſter bzw. ſein oder ſeine Dorgänger auf dem gleichen Platze. 

Die Meinung, die hier vertreten wird, iſt neu und ſteht mit der herrſchenden 
Lehre in völligem Widerſpruch; ſie muß daher eingehend begründet werden. 

Die neuere Forſchungs hat bisher angenommen, die Stadt Freiburg ſei 
aus „wilder Wurzel“ gewachſen, das heißt an dem Ort, an dem die urſprüngliche 
Stadt entſtanden iſt, ſei vorher keine Siedlung vorhanden geweſen, auch nicht bei 
berlinden innerhalb des Schwabentores, wie Adolf Poinſignon noch geglaubt hats. 
Eine der Stadtgründung vorausgegangene Siedlung beim Schwabentor wird zwar 
zugegeben, aber außerhalb des Schwabentores, in der Oberen Au, zwiſchen Schloßberg 
und Dreiſam. Sie ſei zugleich mit der Burg oder gleich nachher, jedenfalls noch vor 
der Gründung der Stadt, unter dem Schutz der Burg angelegt worden, als Wohnſtätte 
für hörige und Miniſterialen des herzogs, die ſich nach der Gründung der 
Stadt in derſelben nicht niederlaſſen durften. Ueben dieſer Miniſterialenſiedlung und 
ganz unabhängig von ihr ſei die Stadt entſtanden, als ganz neues Gebilde auf einem 
Boden, der vorher, nach Bader und hamm, ganz unbeſiedelt und mit Wald bedeckt war“. 

—
 Schick, Rudolf, in der Seitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins UF. 58 (1925), S. 196. 

Ebenda S. 12, Hamm, Ernſt, Die Städtegründungen der herzöge von Zähringen in Süd— 
deutſchland, Freiburg, Urban-Derlag 1952; Mayer, Theodor, in Schauinsland 65 /66 
(1958/59), S. 155, Güterbock, Ferdinand, in der Seitſchrift für ſchweiz. Geſch. 22 (1942), S. 185 
Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt Freiburg I, 125. 
Bader, Joſef, Geſchichte des Stadt Freiburg, 27. Kapitel; hamm a. a. G, S 36. 
Die gleiche Meinung hat ſchon Heinrich Schreiber in ſeiner Geſchichte der Stadt Freiburg, 
§ 35 u. 35, vertreten. 
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Demgegenüber iſt unſere Meinung: Hier fand ſich kein Wald mehr, ſondern 
Acker- und Wieſengelände, das zu der Siedlung bei der Martins- viel— 
leicht auch noch bei der Peterskirche, gehörte. Die Siedlungen brauchen nicht groß wie 
Dörfer geweſen zu ſein. Dielmehr iſt anzunehmen, daß ſie, beſonders diejenige bei der 
Martinskirche, nur aus einem einzigen Hof beſtanden, der von hörigen des Herzogs 
gebaut wurde. Solche Einzelhofſiedlungen mit Kirche befanden ſich zu jener Zeit — 
und noch lange nachher — ja auch in Bechtoldskirch bei Mengen, in Wippertskirch bei 
Opfingen, in Maurach bei Denzlingen, in Waldkirch bei St. Martin und St. Peter, und 
vielleicht damals noch in Endingen bei St. Peter und St. Martin. Wippertshirch, 
Maurach und die Waldkircher Höfe bei St. Martin und St. Peter hatten von vorn— 
herein eine günſtige Lage zur Entwicklung einer größeren Siedlung mit dörflichem 
Charakter, ſo gut wie die Endinger Siedlungen bei den beiden Kirchen. Sie beſaßen 
ringsherum Gelände zu Gckern und Wieſen und als Allmend nahen Wald. Wenn ſie 
nicht zu größeren Dörfern wurden wie viele andere Siedlungen des Breisgaus, ſo lag 
das offenbar im Willen der Srundherren, in Wippertskirch des Kloſters Schuttern, 
bei Maurach des Biſchofs von Konſtanz bzw. ſeines Domhapitels, bei Waldkirch des 
Stiftes Waldkirch, die alle auf dieſe Weiſe größeren Dorteil aus ihrem Gut erhofften, 
als wenn es an viele pächter ausgegeben geweſen wäre. Den gleichen Fall dürfen 
wir für die beiden alten Siedlungen im Raume von Freiburg annehmen. 

Merkwürdig iſt nun, daß das Gebiet bei St. Peter im 14. Jahrhundert ſeine Steuern 
nicht an den Stadtherrn, ſondern an die Reichsburg Sähringen zu bezahlen hattes. 
Das deutet für das Gebiet bei St. Peter auf altes Königsgut hin. Ebenſo weiſt der 
Patron der andern Kirche, der hl. Martin, auf eine Gründung der Kirche durch die 
fränkiſchen Könige. Wie nach Heinrich Büttnere im Elſaß durch die unruhige Ent— 
wicklung der erſten Jahrzehnte des 10. Jahrhunderts die königliche Sewalt aus— 
geſchaltet wurde, und damit die Elſaß-Grafen ganz von ſelbſt in den Beſitz des Königs- 
gutes hineinwuchſen, könnten auch die Sähringer, die im gleichen 10. Jahrhundert 
Grafen im Breisgau waren, freilich noch ohne den Uamen „von Sähringen“ zu führen, 
in den Beſitz des Fiskalgutes gelangt ſein. Kuch die St. Martins Kirche zu Müllheim 
gehörte ja (wenigſtens) im 15. Jahrhundert den Erben der Sähringer, den Grafen 
von Freiburg. 

Geht man alſo von der Annahme aus, daß beide Siedlungen zu Freiburg urſprüng— 
lich Fiskalgut waren, ſo kann die Catſache, daß ſie ſpäter in verſchiedenen händen 
waren, daher gekommen ſein, daß einmal ein deutſcher König, wie Heinrich V., Fried— 
rich I. oder Friedrich II., bei der Kückgewinnung von Reichsgut nur das Gebiet bei 
St. Peter von den SZähringern bzw. ihren Rechtsnachfolgern zurückgefordert, das Gut 
bei St. Martin ihnen aber überlaſſen hat. Möglich wäre aber auch, daß die Steuer— 
pflicht für das Gebiet bei St. Peter nicht ſchon im Frühmittelalter, ſondern erſt ſpäter 
entſtanden iſt. Die Frage wäre noch zu unterſuchen. 

  

5 Poinſignon, Geſchichtliche Ortsbeſchreibung J, 9 
6Geſchichte des Elſaß I. 204. 
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Uun aber verſuchen wir den Uachweis, daß wir bei der St. Martins— und St. Pe- 

ters-Kirche tatſächlich alte Siedlungen vor uns haben, die vor der Gründung der 

Stadt hier beſtanden haben. 

Gleichzeitige urkundliche Uachrichten haben wir darüber leider keine. Doch ſind 

wir deshalb bei unſerer Frage durchaus nicht im Ungewiſſen. Hier hilft uns die 

Patrozinienkunde ein noch junger Sweig der Wiſſenſchaft, weiter. Sie ſagt 

uns, daß die Peters- und Martinskirchen durchweg zu den älteſten Kirchen unſerer 

heimat zu rechnen ſind. Was die Martinskirchen anbetrifft, ſo gehen ſie alle 

mindeſtens bis in die karolingiſche Zeit zurück. Das ergibt ſich aus mannigfachen 

Gründen, beſonders aber auch aus dem Umſtand, daß die Martinsbirchen ſich im 

altbeſiedelten Lande und nur hier finden. Innerhalb des ganzen alten Breisgaus 

gibt es keine Martinskirche des Mittelalters, von der nachgewieſen werden könnte, 

daß ſie erſt in der nachkarolingiſchen Seit entſtanden ſei. Später hatte man über— 

genug andere Beilige, denen man neue (und auch alte) Kirchen weihte. Don dieſer 

Regel bei der Martinskirche in Freiburg abzugehen, haben wir gar keinen Anlaß, 

wenn es uns am Anfang auch ungewohnt vorkommen mag, daß St. Uartin zu 

Freiburg ſchon ſo alt iſt. 

Ebenſo früh oder vielleicht noch früher dürfte die St. Peters Kirche entſtanden 

ſein. Wie die Martinshirchen finden ſich auch die Peterskirchen im altbeſiedelten 

Lande und dieſe ſind noch viel zahlreicher als jene. Die meiſten von ihnen ſind ſchon 

in der Miſſionszeit entſtanden“, und nur bei ganz wenigen beſteht die Dermutung, 

daß erſt die Cluniazenſerreformbewegung ſie hervorgebracht hat. Daß das Gebiet 

der Freiburger Martins- und Peterskirche ganz wohl dem altbeſiedelten Lande an— 

gehört haben kann, ſoll unten genauer dargelegt werden. 

Seigen wir nun ferner, daß beide Kirchen, St. Martin und St. Peter, einſt auch 

Pfarrechte beſeſſen haben, und beginnen wir mit St. Peter. Ulrich Stutz 
ſagts zwar von dieſer Kirche, ſie ſei „noch lange eine Kirche vierten Ranges ge— 
weſen und erſt unter öſterreichiſcher Herrſchaft gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
zur Ceut- und Pfarrkirche geworden“, aber er irrt ſich bei dieſer Behauptung. Zwar 
war St. Peter eine kleine Kirche und hatte ſpäter (und wahrſcheinlich auch früher) 
ein ſo geringes Einkommen, daß der Pfarrer derſelben daraus nicht den nötigen 
Lebensunterhalt finden konnte?. Darum hatte ſie auch zeitweilig keinen eigenen 

Pfarrer, war vielmehr mit Umhirch vereinigt. Bei gar manchen kleinen Pfarrkirchen 
des Breisgaus war es ſote. So vereinigte, um nur ein Beiſpiel zu nennen, am 
J. September 1579 die biſchöfliche Behörde in Konſtanz die Kirche in Marzell am 
Blauen, die ſchon ſeit 10 Jahren keinen eigenen Prieſter mehr hatte, und deren Ein— 
künfte zum Unterhalt eines ſolchen nicht mehr ausreichten, mit der Propſtei Bür— 
gelnt:. So war denn auch St. Peter zu Freiburg nach dem Liber marcarumt: zwiſchen 
1360/70 (und auch ſpäter wieder) Filiale von Umkirch. Eine alte Pfarrei war es 
aber doch, und zwar ſchon vor dem Jahre 1288; denn in dieſem Jahre weihte der 
Biſchof Johannes von Citauen in Dertretung des Biſchofs von Konſtanz die „ecclesia 

Dgl. Swölfer, CTheodor, Sanct Peter, Stuttgart, Kohlhammer 102]. 
s Das Ulünſter zu Freiburg, Tübingen-Leipzig 1901, S. 5. 
9Motſch, Karl, Kirchenkalender der St. Martins-Pfarrei, Freiburg 1055, S. 45. 

10 Ich hoffe, das gelegentlich an anderer Stelle darlegen zu können. 
11 Reg. Ep. Conſt. II, n. 6527. 
12 Freib. Diöz.-Archiv (FD) 5, 89.



Sancti Petri apud Friburgum“ und reconcilierte dabei den Friedhof der— 
ſelben *. Dieſer Friedhof muß alſo ſchon vorher beſtanden haben, und wir haben 
durch ſein Beſtehen einen Beweis, daß die St. Peters Kirche ſchon damals Pfarrechte 
hatte. Denn eines der erſten Rechte einer Pfarrkirche war das Begräbnisrecht. 
Stutz hat dieſe Urkunde noch nicht gekannt; denn wie Motſch ſchreibt“, iſt das alte 
Jahrzeitbuch von St. Peter, das ſie enthält, erſt im Jahre 1951 wieder entdeckt wor— 
den, ſo daß die irrige Meinung von Stutz begreiflich iſt. Aber ſchon im Jahre 1266 
wird St. Peter „ecclesia“ genanntt's, und zwar, was wohl zu beachten iſt, in einem 
kirchlichen Rechtsſtreit, der daſelbſt behandelt wurde. Zwar gehören nicht alle Be— 
teiligten dem geiſtlichen Stande an, aber die Siedler ſind alle Geiſtliche. Uun läßt 
ſich aber feſtſtellen, daß in den Urkunden kirchlicher Behörden ſeit dem Hochmittel— 
alter die Pfarr- und Kloſterkirchen als „ecelesiae“, die andern Kirchen als „capellae“ 
bezeichnet werden, mochten auch die Pfarrkirchen klein und unbedeutend und die 
andern Kirchen noch ſo groß ſein, auch die große St. Uikolaus-Kirche in der Frei— 
burger Dorſtadt Ueuburg wird immer „capella“ genannt. Daraus ergibt ſich, daß 

St. Peter im Jahr 1266 ſchon Pfarrkirche war . 

Ueiter zurückverfolgen können wir die Geſchichte von St. Peter nicht, weil wir 
keinerlei Urkunden darüber haben. Der alte Kirchpatron darf aber hinlänglich als 

Seugnis für das hohe Alter der Kirche gelten. 

Auf eine andere irrige Reinung von Stutz muß an dieſer Stelle näher eingegan— 
gen werden, die gegen die Pfarrechte und das hohe Alter von St. Peter ſprechen 
könnte, wenn ſie richtig wäre. Weil nämlich Stutz annahm, daß St. Peter immer 

Filiale von Umkirch geweſen und als ſolches auch gegründet worden ſei, Umkhirch 

aber zu jeder Seit zum Dekanat Breiſach, Freiburg dagegen zum Dekanat Gloter 
bzw. Freiburg (heute Waldhirch) gehörte, ſetzte er auch ſelbſtverſtändlich voraus, daß 
die Grenze zwiſchen den zwei Dekanaten im Mittelalter zwiſchen der Altſtadt und 
der Lehener Dorſtadt hindurchgegangen und „ungefähr durch den Zug der jetzigen 
Verder- und Rotteckſtraße gebildet worden ſei!!“. Dieſe Unnahme iſt von vornherein 
unwahrſcheinlich; denn, als man die Srenzen der Dekanate feſtſetzte, richtete man 
ſich nach vorhandenen natürlichen Grenzen, nach Waſſerſcheiden der Berge und 
nach den Flüſſen. Eine Waſſerſcheide findet ſich hier natürlich nicht, und die Dreiſam 
hatte bei Freiburg beſtimmt immer ungefähr den gleichen Lauf wie heute. Es hat 

freilich auch Fälle gegeben, wo man ſich bei GHemarkungsgrenzen zweier Siedlungen 
an einen Weg hielt, aber das war dann ein alter, ſchon lange begangener Wegt“. 
Der Zug der Werder- und Rotteckſtraße war aber kein ſolcher!“. Dekanats— 
grenze war im Mittelalter vielmehr die Dreiſam und nur ſie. Dies wurde bisher 
nicht beachtet und muß deshalb hier kurz bewieſen werden. Daß der Gberlauf der 

Dreiſam als Grenze angeſehen wurde, ergibt ſich aus dem Subsidium charitativum 

  

13 Hefele, Friedrich, Freiburger Urkundenbuch II, S. 62 n. 52. 
14 d. a. O. S. 44. 
15 Hefele I, S. 184, n. 211. 
16 Ob etwa auch aus dem Umſtand. daß Rechtshandlungen in einer Kirche vorgenommen 

wurden, auf deren Pfarrechte geſchloſſen werden kann, vermag ich nicht zu ſagen. 
ſöt, ( (J S. 

1s Peeck, Walther, Die Alemannen in Württemberg 1951, S. 120, val. auch Weller, 
Karl, Beſiedlungsgeſchichte Württembergs 1958, Bd. III, S. 61. 

19 Über die alten Wege Freiburgs, vgl. hamem a. a. O. S. 57 ff u. 58 ff. 
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aus den Jahren 1495 und 1508 2“. Beidemal wird nämlich das Kloſter St. Peter im 

Schwarzwald zum Dekanat Freiburg gezählt. Im Jahre 1495 heißt es ausdrücklich: 

„Monasteria sub capitulo Friburg“, und unmittelbar darauf wird fortgefahren mit 

der Angabe: „Monasterium s. Petri in nigra Silva“. Dieſelbe Grenze tritt uns ſchon im 

Liber marcarum von 1560/7021 entgegen, wo außer dem Kloſter St. Peter auch 

Domus Karthusiensis prope Friburg, die heutige Kartaus, dem gleichen Dekanat zu— 

gerechnet wird, genau ſo wie die Klöſter Wonnental, Tennenbach und Waldkirch. Was 

die Kirchen rechts der Dreiſam unterhalb Freiburg angeht, ſo zählten Cehen, Buch- 

heim und Ueuershauſen immer zum Kapitel Gloter bzw. Freiburg. Schon im 

Jahre 1275 werden ſie ihm nach dem Läber decimationis zugerechnet?e. Hugſtetten 

erſcheint zum erſten Male 1560/70 und gehört zum gleichen Kapitel. Wenn Hochdorf, 

deſſen Kirche erſtmals 1184 erwähnt wirdes, 1360/70 und ſpäter öfters als Filial 

von Umkirch aufgeführt wird, ſo kam das ohne Sweifel davon, daß es wegen ſeines 

geringen Einkommens mit Umkirch vereinigt war, gerade ſo wie St. Peter bei 

Freiburg. Dorf und Kirche von Hochdorf ſind aber offenbar ſehr alt. Der Ort wird 

ſchon 775 genannte“ und ſein Kirchenpatron Martin weiſt in die karolingiſche Zeit 

hinauf. Auch Hochdorf ſtellt bezüglich der Dekanatsgrenze gegenüber den anderen Orten 

der March keine Kusnahme dar. Es gehörte urſprünglich wie dieſe zum Dekanat Frei⸗ 

burg. Aus der ganzen obigen Darlegung ergibt ſich ſomit, daß die Dreiſam von ihrem 

Oberlauf bis zu ihrer Mündung in die Elz bzw. in den Rhein im iRittelalter als 

Grenze des Dekanats Freiburg angeſehen wurde (Oberhauſen und Niederhauſen 

im Kapitel Endingen liegen heute noch links der alten Elz) und an eine Dekanats- 

grenze „im Zuge der Werder- und Rotteckſtraße“ zu Freiburg gar nicht zu denken iſt. 

Uoch Ueugart ſagt in ſeinem 1791 erſchienenen Cod. dipl. Alem. (I, S. 46, Nr. 44), 

daß zwiſchen den Kapiteln Breiſach und Freiburg die Dreiſam die Grenze bilde. 

Was die St. Martins-Kirche angeht, ſo ſind wir leider nicht imſtande, wie 

bei der St. Peters Kirche ein altes Begräbnisrecht nachweiſen zu können 2*. Auch von 

einem Cauf- und Sehntrecht, das einen Ceil der Pfarrechte ausmachte, erfahren wir 

nichts. Doch hören wir im Jahre 1246 von einem Widumgut — „dos“ — der Kirche““. 

Leider iſt es ſehr wenig und wird nur geſagt, daß das Gelände um St. Ulartin 

dazu gehöre. Offenbar ſoll damit aber nicht das ganze Kirchengut angegeben werden. 

wäre das ganze Widumgut nach Größe und ſeiner Derteilung in den einzelnen 

Fluren aufgeführt, wie das in den Berainen zum Beiſpiel der Klöſter Schuttern 

und St. Blaſien für einzelne Pfarreien der Fall iſt, ſo könnten wir auch daraus 

einen Schluß auf das Alter der Martinskirche und damit auf ihr Pfarrecht ziehen. 

Wenn wir nun auch in dieſem Punkte bei unſerer Forſchung leer ausgehen, ſo er— 

20 JDGA 24, 254 und FDA N7 8, 11. 
21 JDA 5, 66. 

22 18 Sehmann, Andreas, Die Entwicklung der Patronatsverhältniſſe in: TDdü U5 2 

und 15. 

23 Dümgé, Reg. Bad 58. 
24 Glöckner, Cod Cauresh. II, n. 2666. 

2s Etwaige Gräberfunde, die in oder bei der Kirche heute noch gemacht werden könnten, 

würden in dieſer Richtung nur dann etwas beweiſen, wenn dabei feſtgeſtellt werden 

könnte, daß ſie aus der Zeit vor 1246, dem Jahre der bergabe der Kirche an die Fran⸗ 

ziskaner, ſtammen; denn die Franziskaner hatten ſpäter nicht bloß einen inneren, ſondern 

auch einen äußeren Friedhof und begruben hier und in der Uirche nicht nur ihre eigenen 

Coten, ſondern auch viele andere Leute, die nicht zu ihrem Orden gehörten. 

26 F. hefele, a. a. O. I, S. 46 n. 95.



halten wir doch aus der gleichen Urkunde eine wichtige andere Uachricht über das 
Alter der Kirche, auf die Hefele in ſeinem Freiburger Urkundenbuch beſonders auf— 
merkſam machte. Der Dekan hermann von Nußbach im Renchtal, wo der Herzog 
von Sähringen wie bei der Freiburger Martinskirche Patron war, bezeugt nämlich 
im Jahre 1246 durch eine förmliche, beſiegelte Urkunde zugunſten der Franziskaner, 
daß er St. Martin „viel mehr als 40 Jahre“ innegehabt habe und das vorhin ge— 
nannte Gelände zu dem Widumgut gehöre. Daraus ergibt ſich aber, daß St. Martin 
ſchon um das Jahr 1200 beſtanden hat. Das iſt nicht allzu fern von der Gründung 
der Stadt (1120). Hätte nun St. Martin nicht ſchon vorher beſtanden (das heißt 
vor 1120), ſo blieben für die Seit der Entſtehung nur die Jahre 1120 bis 1200 übrig. 
Wie hätten aber, ſo müſſen wir fragen, Stadt und herrſchaft in dieſer Seit auf den 
Gedanken kommen ſollen, ein zweites Gotteshaus in der Stadt zu bauen, wo die Er— 
bauung der eigentlichen Stadtkirche, des Münſters, ſchon ſo viel Aufwand und Kraft 
in Unſpruch nahm? Uein, für dieſe Zeit können wir die Entſtehung von St. Martin 
kaum annehmen. Darum muß ihr Urprung in eine frühere Zeit zurückgehen. Dafür 
haben wir noch andere Gründe, die wir gleich anführen wollen. 

Dir haben oben ſchon feſtgeſtellt, daß die Peterskirche einmal bei einer kirch— 
lichen Rechtshandlung als ecclesia bezeichnet wurde, und daraus auf ihren Cha— 
rakter als Pfarrkirche geſchloſſen. Bei der Martinskirche ſind uns nicht weniger 
als drei ſolcher Urkunden überliefert, die dieſelbe Bezeichnung ecclesia für ſie ver— 
wenden, ebenfalls jeweils bei der Entſcheidung eines kirchlichen Richterss“ Die erſte 
Urkunde iſt nicht datiert, aber in die Zeit von 1245/47 anzuſetzenes, die zweite trägt 
die Jahreszahl 1245 und die dritte das Datum vom 14. April 1246. So dürfen wir 
auch darin einen Beweis ſehen, daß St. Martin vor dem Übergang an die Franzis— 
kaner, der am 25. Mai 1246 erfolgte, bereits Pfarrkirche war. 

In der angeführten Urkunde des Dekans hermann von Nußbach wird St. Martin 
aber nur capella genannts“. Das iſt merkwürdig und doch gut zu erklären. Denn die 
Urkunde iſt erſt am 29. Juni 1246 ausgeſtellt. Swiſchen den 14. April 1246 und 
dieſen Tag fällt aber ein wichtiges Ereignis für St. Rartin: am 25. Mai 
dieſes Jahres ſchenkte Graf Konrad von Freiburg die Kirche zugleich mit vier an— 
ſtoßenden Hofſtätten den Franziskanern““, natürlich nicht als Pfarrkirche; denn eine 
Pfarrei einem Orden zu übertragen, wie es die neu aufgekommenen Bettelorden 
der Franziskaner und Dominikaner waren, iſt damals noch niemand in den Sinn 
gekommen. So hat alſo am 25. Mai 1246 St. Martin aufgehört Pfarrkirche zu ſein. 
Möglicherweiſe waren ſeine Pfarrangehörigen nur noch die Leute, die auf dem Platze 
der vier Hofſtätten anſäſſig waren. Sie ſind wohl, wenn ſie hörige waren, vom Grafen 
irgendwo anders angeſiedelt worden oder in der Bevölkerung der Stadt aufgegangen 
oder im Jahre 1246 ſchon aufgegangen geweſen, was am wahrſcheinlichſten iſt. Mit 
der Auflaſſung der Pfarrei könnte auch der Wegzug des Dekans Hermann zuſammen— 
hängen: weil vom Grafen die Aufhebung der Pfarrei und die Ubergabe an die Fran⸗ 

ziskaner geplant war, dürfte er auf eine andere Pfarrei befördert worden ſein, näm— 
lich nach Uẽußbach, das ebenfalls dem Srafen gehörte. In ſeiner Urkunde vom 

27 Ebenda J, S. 66/67, n. 81, S. 70 n. 85, S. 78 n. 90. 
28 Uach den folgenden Ausführungen vor dem 25. Mai 1246. 
29 Der Gegenſatz zwiſchen ecclesia und capella in der Bezeichnung für St. Martin iſt hefele 

(J, S. 79 n. 91, Uote 1) ſchon aufgefallen. 

20 Ebenda J, S. 78 n. 91. 
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29. Juni 1246 nennt Dekan Hermann St. Martin nicht mehr nach dem KRange, den 

die Kirche unter ihm einſt gehabt hatte, ſondern nach der Stellung, die ſie jetzt 

bei der Abfaſſung der Urkunde einnahm. 

Einen ähnlichen Fall des Herabſinkens einer ecclesia zur einfachen capella haben 

wir bei einer andern alten Pfarrkirche, in Kiechlinsbergen am Kaiſerſtuhl, die neben 

der peterskirche, der heutigen Pfarrkirche, einſt im Mittelalter in dieſem Dorfe 

beſtande:. Nur ein einziges Mal, und zwar im Jahre 1544, wird ſie als „ſant 

Nichels kilche in dem dorf zuo Uiderbergen“ in einer Urkunde genannts?. Für die 

alten Pfarrechte zeugt die heute noch lebende überlieferung, daß dort der alte Fried- 

hof des Dorfes lag. Der Platz, wo ſie einſt ſtand, heißt heute noch „Kapellenacker“. 

Daraus läßt ſich entnehmen, daß ſie nicht als Pfarrkirche, ſondern als Kapelle 

eingegangen iſt und daß auch der Dolksmund zwiſchen der Kirche mit Pfarrechten 

und der Kapelle ohne Pfarrechte unterſchieden hat. 

Zum erſtenmal wird nun St. Martin in Freiburg in der Derleihungsurkunde 

durch den SGrafen an die Franziskaner am 25. Mai 1246 als capella bezeichnet. Und 

capella nennt ſie auch am gleichen Tag die Urkunde des Miniſters der Franziskaner 

in Deutſchland, der verſpricht, daß ihr Patronatsrecht im Falle des Wegzuges der 

Franziskaner von Freiburg wieder an den Grafen fallen ſolle?. Auch die Urkunde 

Innocenz IV. vom 7. Juni 1247, in der der Papſt den Franziskanern den Beſitz von 

St. Martin beſtätigt, gebraucht die gleiche Bezeichnung. Aber ſchon am folgenden 

Tag nennt eine neue Urkunde desſelben Papſtes St. Martin wieder ecclesia““. Das 

iſt auffallend, aber doch leicht zu erklären; denn jetzt ſoll die bisherige Kapelle und 

ehemalige Pfarrkirche zur Kloſterkirche umgebaut werden, wofür der Papſt in der 

neuen Urkunde einen Ablaß verleiht. Kloſterkirchen werden aber in Urkunden jener 

Seit, wie wir oben ſchon ſagten, ebenſo wie die Pfarrkirchen ecclesiae bezeichnet. 

Man vergleiche dazu die ſpäteren Urkunden für St. Martin oder die früheren und 

ſpäteren Urkunden für die Kloſterkirchen der Dominikaner und der Wilhelmiten 

in Hefeles Freiburger Urkundenbuch, das zur Klärung dieſer und anderer Fragen 

vortreffliche Dienſte leiſtet. bon nun an wird St. Martin ſtets wieder ecclesia ge— 

nannt. Wenn alſo Stutz“ ſagt, St. Martin werde 1245/46 abwechſelnd ecelesia und 

capella geheißen, ſo iſt das wohl richtig; aber der Wechſel in der Bezeichnung iſt nicht 

etwa willkürlich, hat vielmehr ſeinen guten Grund in den von uns angegebenen 

Catſachen. Die Geſchichte von St. Martin ſpiegelt ſich in der Bezeichnung der Kirche 

in den Urkunden deutlich wider. 

Weil St. Martin in Freiburg ſeit dem 25. Mai 1246 aufgehört hatte, Pfarr— 
kirche zu ſein, wird in der Urkunde des Papſtes Innocenz IV. vom 5. Juni 1247 das 
Münſter mit Recht als die unica tantum matrix ecclesia bezeichnet“. Warum iſt 

das eigens hervorgehoben? Offenbar deshalb, weil es vorher einmal anders ge— 
weſen war, und St. Martin neben dem Münſter noch eine Zeitlang Pfarrechte be— 
ſeſſen hatte. 

31 FDGA UJ 4½, 219. 
32 Krieger, Copogr. Wörterbuch J, 1158 
Hie fees, es 

34 hefele I, S. 89. 
35 Ebenda J, S. 90. 
36 Q. d. O. S. 5. 

37 Hefele l, S. 88.



Auf eine irrige Angabe von Ludwig Baur muß hier noch eingegangen werden“. 
Richtig iſt in ſeiner Darſtellung, daß die Franziskaner bereits im Jahre 1229 
in Freiburg eine proviſoriſche Uiederlaſſungss mit einer Kirche beſaßen, die aber 
nicht geweiht war und deshalb vom Dolk „Judenſynagoge“ genannt wurde. Dieſe 
ſollte der Biſchof von Konſtanz nunmehr weihens““. Aber falſch iſt die Annahme, 
daß dies die Martinskirche geweſen ſei. Es war vielmehr eine andere, die ſonſt 
irgendwo ſtand, „iuxta Friburg“ ſagt die Urkunde des Papſtes, alſo neben oder nahe 
bei Freiburg. Vicht dieſe „Judenſynagoge“ kann es geweſen ſein, die der Dekan 
Hermann viel mehr als 40 Jahre, das heißt von 1200 bis 1246 innegehabt hat, und 
dieſe „Judenſynagoge“ kann es auch nicht geweſen ſein, die der Hraf von Freiburg 
den Franziskanern am 25. Mai 1246 geſchenkt hat. Wie hätte er ſie ihnen auch 
ſchenken ſollen, wenn ſie ſchon im Jahre 1229 in ihrem Beſitz geweſen wäre? Die 
Kirche der proviſoriſchen Uiederlaſſung der Franziskaner war eben nicht St. Martin. 
In Hefeles neuem Urkundenbuch ſind die beiden Kirchen ſcharf auseinander gehalten, 
indem das Regiſter“ die proviſoriſche Kirche unter Siffer JLund die den Franzis— 
kanern vom Grafen verliehene St. Martins-Kirche unter Siffer UIaufgeführt werden. 

Außer den bisher angeführten, laſſen ſich noch andere Sründe nennen, die für 
das hohe Alter und die Pfarrechte von St. Martin und St. Peter ſprechen. Oben 

wurden die Siedlungen bei den Kirchen St. Martin und St. Peter in Waldkirch 
und Endingen zum Dergleich herangezogen. Don dieſen Kirchen ſelbſt ſteht 
feſt, daß ſie ins frühe Mittelalter zurückgehen. Wir haben durchaus keinen Grund, 
dieſelbe Möglichkeit bei den gleichnamigen Freiburger Kirchen auszuſchließen. Ferner: 
Andreas Lehmann hat?' alle im Liber decimationis von 1275 aufgeführten Kirchen 
und viele andere dort nicht genannten Kirchen der Dekanate Endingen, Freiburg, 
Breiſach, Ueuenburg und Wieſental, alſo vom ganzen alten Breisgau auf ihre 
Pfarrechte hin unterſucht. Er hat dabei über 180 Pfarrkirchen und nur eine 
einzige Filialkirche feſtſtellen können. Es iſt Schallbach im Markgräflerland, das 
damals Filiale von Mappach war. Heute iſt aber derſelbe Ort (proteſtantiſche) 
Pfarrei und beſitzt einen eigenen Friedhof. So iſt es wahrſcheinlich, daß der Fried— 

hof, bzw. das Friedhofsrecht alt iſt und der Ort im Jahre 1275 nur wegen geringen 

Einkommens der Kirche mit Mappach vereinigt, aber urſprünglich auch Pfarrel 

geweſen iſt. Im Liber decimationis ſind freilich nicht alle Kirchen, die damals beſtanden, 

aufgeführt. Es gab noch eine ziemlich große Anzahl mehr, wie die Johanneshirche 

in Ihringen. Aber auch bei dieſen trefſen war dasſelbe Bild: Die einen ſind ſicher 

nachweisbar Pfarrkirchen geweſen, bei den andern iſt dies den Umſtänden nach wahr— 

ſcheinlich. Wir haben daher auch hier keinen Grund, bei St. Martin und St. Peter in 

Freiburg eine Ausnahme von dieſer Erſcheinung anzunehmen. Stutz“ hat alſo nicht 

recht, wenn er ſagt, St. Martin könne niemals Pfarrkirche geweſen ſein. Er meint 

2 E JDIUA UF ], I5 im Cext und in der Anmerkung 2. 

39 Ruch in Baſel ließen ſich die Franziskaner zuerſt (im Jahre 125]) außerhalb der Mauern 
nieder und bauten dann zwei Jahrzehnte ſpäter innerhalb der Stadt eine größere Kirche 
und ein Kloſter. Stückelberg, E. U., in: Bafler Kirchen, J. Boch. 1917, S. 70f. 

40 HefeleI, 81. 

41 Hefelel, 364. 

42 FDH1 NJ 2, 15, J4 und 17. 

böt löl, (1 S. S. 
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damit freilich Pfarrkirche der Stadt. In dieſem Sinne war St. Martin niemals 

Pfarrkirche, dagegen Pfarrkirche einer hier ſeit alters vorhandenen Siedlung““. 

Auf zwei merkwürdige Uachrichten über St. Martin müſſen wir an dieſer Stelle 

noch näher eingehen, die ebenfalls für das hohe Alter und die DPfarrechte der Kirche 

ſprechen. Wir erhalten ſie in der Urkunde Innocenz IV. vom 7 Zuni 1247⸗s, in der 

der Papſt den Franziskanern den Beſitz von St. Uartin beſtätigt. Daß hier das 

Gotteshaus capella genannt wird, iſt oben ſchon erklärt worden. Aber merkwürdig 

iſt der Beiſatz dazu „sine animarum cura“, das heißt ohne Seelſorge. Wäre 

das Gotteshaus nur eine einfache, nach der Gründung der Stadt erſt entſtandene 

Devotionskapelle geweſen, ſo wäre es dem Urkundenſchreiber kaum eingefallen, das 

sine animarum cura beſonders hervorzuheben, auch den Franziskanern nicht, um dieſe 

hervorhebung eigens zu bitten. Weil es ſich aber um eine ehemalige Pfarrkirche 

handelte, war der Beiſatz wohl begründet. 
Noch viel merkwürdiger iſt die zweite Uachricht in derſelben Urkunde. Wir leſen 

nämlich von der „Kapelle“: „quam plebanus eiusdem loci, ad quem ipsius capelle 
collatio pertinet“ (ergänze contulit). Der „plebanus eiusdem loci“ kann nur der 
Münſterpfarrer ſein. Wie konnte aber dieſer, ſo müſſen wir fragen, die 
Kapelle an die Franziskaner übertragen? Das wäre doch allein Sache des Patrons— 
herrn geweſen (und Patronatsherr war der Graf von Freiburg), allenfalls noch 

Sache der Bürgerſchaft, der der Stadtgründer das Recht der Wahl ihres Prieſters 

aus freien Stücken zugeſtanden hatte. Wir kennen den damaligen Münſterpfarrer 

genauer: er heißt Rudolf und tritt zum erſtenmal am 15. Dezember 1256 und zum 

letztenmal am J. Februar 1252“8 als Pleban auf. Er iſt nicht etwa Mitglied der 

Freiburger Grafenfamilie; ſeine herkunft kennen wir nicht“. Die Schwierigkeit 

wegen der „collatio“ läßt ſich löſen, wenn wir beachten, daß nach der Urkunde dem 

pleban nicht das ius patronatus, ſondern nur die „collatio“ zuſtand. 

Was bedeutet das und woher kommt dieſes Recht? Lucian Pfleger, ein gründlicher 

Kenner der mittelalterlichen kirchlichen Derhältniſſe, ſchreibt über dieſe Frage““: 

„Es kam auch vor, daß Filialkirchen mit allen Pfarrechten ausgeſtattet waren und 

doch im Filialverband mit der Mutterkirche blieben. In dieſem Fall erhält der 

Pfarrer der Mutterkirche das Recht, den Pfarrer der mit Pfarrechten ausgeſtatteten 

Filialkirche zu ernennen bzw. dem Biſchof zu präſentieren.“ Dieſes Präſentattons- 

oder Kollationsrecht (nicht Patronatsrecht) muß nach unſerer Urkunde auch der 

Münſterpfarrer gegenüber St. Martin gehabt haben. Das zeigt die angeführte Den— 
dung der Urkunde „ad quem ipsius capellae collatio pertinet“. Wie aber iſt er dazu 
gekommen? Offenbar dadurch, daß er als Pfarrer des Münſters neben dieſer Mutter— 
kirche auch St. Martin als eine davon abhängige Filialkirche einmal in der Zeit nach 
der Gründung der Stadt Freiburg innegehabt hat. Wir treffen nämlich den gleichen 
Fall im Jahre 14905 nach dem Subsidium charitativumé“e noch zweimal im Breisgau 

44 Dieſelbe irrige Meinung wie Stutz hat hermann Flamm in der Freiburger Zeitung. 
Jahrgang 1904, Ur. 502: „War das Mlünſter die älteſte Pfarrkirche unſerer Stadt Frei— 
burg?“, vertreten. Die früheren Forſcher haben eben die Röglichkeit einer alten Siedlung 
bei St. Martin nie ins Kuge gefaßt. 

45 Hhefele I, S. 88ff. 
46 Hhefelel, S. 58 f. und S. 107. 
7 Stutz (a. a. O. S. 12 f.) läßt ihn von dem Geſchlecht der von Eichſtetten abſtammen, 

was ſchon Flamm (Freiburger Münſterblätter J, 65, Anm. 5) berichtigt hat. 
48 Die elſäſſiſche Pfarrei Straßburg 1956, S. 151. 
9 FDR 2a, 195 und 215. 
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und können in beiden Fällen deutlich erkennen, wie dieſes Derhältnis der beiden 
Kirchen zueinander entſtanden iſt. Das erſtemal handelt es ſich um unſer St. Peter 
bei Freiburg, deſſen Pfarrer Theodor von Blumneck eingeſetzt war auf die Prä— 
ſentation des Rektors in Umkirch, das zweitemal um Kleinlaufenburg, eine Filiale 
von Murg, deſſen Pfarrer durch den Pfarrer von Murg präſentiert worden war. Beim 
Derhältnis von St. Peter zu Umkirch wiſſen wir aus obigen Ausführungen, daß es 
durch das einſtige Mitverſehen der Freiburger St. Peters Kirche durch den Pfarrer von 
Umbirch entſtanden iſt. Dieſelbe Urſache trifft für Murg und Kleinlaufenburg zu, das 
— weil als ecclesia bezeichnet — ſchon 1524 Pfarrkirche geweſen ſein muß, das aber 
1560/70 Filialkirche von Murg war und 1405 wieder ausdrücklich Pfarrkirche genannt 
wird. WDir müſſen wohl annehmen, daß dieſes ſehr ſeltene Recht des Pfarrers der Mut— 
terkirche gegenüber der abhängigen Kirche auch bei der Freiburger Münſterpfarrei 
gegenüber St. Martin auf dieſelbe Urſache zurückgeht, daß alſo einſt ein Münſterpfarrer 
zugleich auch St. Martin innehatte. Wann aber war das? Sicher nicht erſt nach der 
Dñerſetzung des Dekans Hermann nach Uußbach. Dann aber muß dieſes Derhältnis des 
Münſters zu St. Martin ſchon vor dem Dienſtantritt hermanns an St. Martin beſtan— 
den haben, d. h. um das Jahr 1200. Entſtanden aber muß es ſchon vorher ſein, und 
zwar wahrſcheinlich eine geraume Seit vorher. Alſo hat der Münſterpfarrer ſchon da— 
mals auch St. Martin innegehabt, und davon iſt ihm nachher das Recht der Kollation 
an St. Martin geblieben. Das iſt der Grund, warum im Jahre 1247 der „plebanus 
loci“, d. h. der Münſterpfarrer, das Kollationsrecht an St. Martin beſaß und er die 
„capella“ an die Franziskaner übertragen konnte. 

So weiſen auch dieſe Umſtände wie die Bezeichnung von St. Martin als ecclesia 
neben dem heiligen Martin als Patron auf ein frühes Beſtehen von St. Martin und 
auf ſeine alten Pfarrechte hin. 

Un dieſer Stelle iſt auch noch erwähnenswert, was Hansjakobs“ ſchreibt: „Bei 
der Reſtauration des Chores im Jahre 1886 fanden ſich Fragmente eines 
romaniſchen Baues in den aus Bruchſteinen hergeſtellten Umfaſſungswänden 
vermauert, zweifellos Reſte der urſprünglichen St. Martins-Kapelle.“ Die Bau— 
geſchichte ſtimmt alſo mit den Uachrichten der Urkunden, ſo wie wir ſie hier aus— 
legen, voll überein. 

Wir müſſen nochmals zu den Kusführungen von Stutz zurückkehren, der““ 
meint, die Sähringer hätten beſondere Klugheit bewieſen, indem ſie gerade den Platz 

von Freiburg ausgewählt hätten, um hier einen Markt und damit eine neue Pfarrei 

zu errichten. Für dieſe neue Pfarrei im beſonderen ſei günſtig geweſen, daß hier die 

entlegenen Grenzen einer Mehrzahl von Pfarreien hindurchgingen, 

nämlich von Kirchzarten, St. Georgen, Umhirch, herdern oder Reutebach bei Säh⸗ 

ringen, wozu (nach Stutz) noch der Dorteil kam, daß ſich hier auch eine Dekanats— 

grenze fand. Stutz ſchreibtss: „Wenn Konrad von Sähringen. es darauf abgeſehen 

hatte, ſeinen Narkt in Geſtalt einer eigenen Pfarrei auch kirchlich zu verſelbſtändigen, 

dann konnte er ihn nicht geſchickter legen, als er es getan hat. An dieſem entlegenen 

kirchlichen Grenzplatz mußte die Errichtung einer neuen Pfarrei unſchwer ſich 

bewerkſtelligen laſſen. Die Eiferſucht der Uachbargemeinden, ihrer Geiſtlichen und 

patrone beugte in wirkſamſter Weiſe die Dekanatsgrenze, die beträchtliche Ent— 

50 In ſeinem Buch über St. Martin S. 180. 
51 S. 2-4. 
52 S. 4. 
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fernung der nächſten Pfarrkirchen und deren Mehrzahl vor. Andererſeits lieferte, 

wofern nur der neue Markt ſich raſch bevölkerte, die dadurch bewirkte große 

Menſchenanſammlung an entlegenem Grt zuſammen mit dem wilden Waſſer der 

Dreiſam denjenigen Catbeſtand, der ſelbſt nach dem damaligen, in dieſen Dingen 

beſonders konſervativen Uirchenrecht die Abtrennung dringend erheiſchte. Uehmen 

wir dazu, daß die Zähringer zweifellos den Patronat der Mutterkirche hatten, von 

der die Abzweigung erfolgte, und daß ihr Einfluß auch ſonſt ein mächtiger war, ſo 

brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir bald einer neuen, einer freiburgiſchen 

Stadtpfarrei begegnen.“ 

mit dieſen Kusführungen ſind dem Sähringer Herzog Sorgen zugeſchrieben, die 

es für ihn tatſächlich nicht gab. Don all dieſen Dingen wird allein als Wahrheit 

übrig bleiben, daß eine raſche, ſtarke Dermehrung der Bevölkerung zu erwarten und 

der herzog Patronatsherr der Mutterkirche Freiburgs war. Dieſe urſprüngliche Mut— 

terkirche war aber nicht herdern oder Reutebach, wie Stutz annimmt, ſondern das 

ganz nahe gelegene St. Martin. Don allen angenommenen Schwierigkeiten beſtand 

tatſächlich nach der von uns vertretenen Meinung für den Herzog keine einzige. 

Wenn St. Martin ſchon vor der Stadtgründung als Pfarrkirche beſtand, und alles 

Feld, ſoweit die Gemarkung der bei ihr gelegenen Siedlung ging, zu ihrem Sehnt— 

bezirk gehörte, konnte der herzog hier ſchalten und walten, wie er wollte, ohne ſich 

um jemand kümmern zu müſſen. Er brauchte nicht zu ſchauen auf möglichſt große 

Entfernung von einer andern Kirche oder auf die günſtige Lage an der Srenze zweier 

Dekanate, die in Wirklichkeit, wie ſich oben ſchon zeigte, gar nicht beſtand. Er 

brauchte nicht zu rechnen mit der Eiferſucht der Nachbargemeinden, ihrer Seiſtlichen 

und patronatsherren. Er hatte nicht notwendig, von der Dreiſam hilfe zu erwarten, 

die etwa ein Stück Cand von einer alten Pfarrei zu ſeinen Gunſten abtrennte. Ebenſo— 

wenig hatte er nötig, ſeine große Macht als Herzog in Anſpruch zu nehmen. All das kam 

für ihn gar nicht in Frage. Schwierigkeiten beſtanden wegen der Gründung der 

neuen Pfarrei für ihn überhaupt nicht, er konnte ſeinen Scharfſinn für andere Dinge 

ſparen. Er machte ja bloß aus ſeinem einen bisherigen Pfarrbezirk deren zwei; 

und das ging in der ganzen Umgebung niemanden etwas an. Er ſchädigte niemand 

und griff in keine fremden Rechte ein. 

Auch er ſelbſt hatte von der neuen Gründung keinerlei Schaden, ſondern nur 

Gewinn, denn die neue Pfarrei verſprach recht ertragreich zu werden, und daran 

hatte auch er nach dem damaligen Kirchenrecht ſeinen Anteil. Wenn ihm auch als 

Patronatsherrn von St. Martin der Großzehnt von den zu Bauplätzen umgewan— 

delten äckern verlorenging und zudem der Pfarrer von St. Martin für ſeinen Unteil 

an dieſem Derluſt irgendwie entſchädigt werden mußte, ſo erhielt der Herzog jetht 

mehr Kleinzehnten, nämlich von den vielen Gärten in und um die Stadt, und 

dazu noch vielen neuen Perſonalzehnten vom Gewerbe der Stadtbürgerss. 

Für den Inhaber der neuen Pfarrei aber waren bei der großen Einwohnerzahl 

aus den Oblationen der Pfarrangehörigen große Einnahmen zu erwarten, 

beſonders durch die vier pflichtmäßigen Jahresopfers“, die jede „opferbare“ Perſon 

männlichen wie weiblichen Geſchlechts vom 14. Lebensjahr an zu entrichten hatte 

und die bei nur 500 Bürgern ſchon auf annähernd zehn Pfund Pfennig kommen 

mußten. Bei dieſer Berechnung iſt als Mindeſtbetrag nur ein Pfennig für jedes Opfer 

  

53 Siehe dazu und zum Folgenden: Pfleger, die elſäſſiſche Pfarrei S. 510ff. 
54 Ebenda S. 5342.



angenommen und ſind nur die Familienväter und mütter berückſichtigt, die großen 
Kinder aber, die in vielen Familien auch vorhanden waren, außer Betracht gelaſſen. 
Dazu kamen noch Einnahmen an Stolgebühren und andere Einkünfte wie 
von Jahrtagen, deren Stiftungen zu erwarten war. Diele alte Pfarreien hatten an 
Geſamteinkommen damals nicht mehr als die neue Pfarrei aus den vier Gpfern allein. 

Daß die Münſterpfarrei das ganze Mittelalter hindurch bis in die Cage 
der Reformation ein gutes Einkommen gehabt haben muß, erſehen wir aus ver— 
ſchiedenen Anzeichen. Schon der erſte mit Uamen genannte Pfarrer hugo war im 
Jahre 1187 zugleich archipresbyter im Breisgau. Das kam kaum allein von ſeinen 
perſönlichen Eigenſchaften, ſondern wenigſtens indirekt auch von ſeinem Einkommen; 
weil dasſelbe gut war, hatte das Amt bei der Dergebung natürlich viele Bewerber, 
und der Herzog bzw. die Stadt, der der herzog das Uominationsrecht zugeſtanden 
hatte, konnte aus einer großen Sahl ſich den beſten auswählen. Und wenn die Frei— 
burger GSrafen, die Uachfolger der Herzöge von Zähringen, von der Mitte des 
15. Jahrhunderts an ſehr darauf aus waren, daß ihre Söhne die Münſterpfarret 
erhielten, ſo weniger aus dem Derlangen, daß die Söhne Seelſorge ausübten, als 
vielmehr in der Gbſicht, ihnen ein gutes Einkommen zu ſichernss. 

Als im Jahre 1275 alle Geiſtlichen den Zehnten von ihrem Einkommen für den 
geplanten Kreuzzug abgeben mußten, zahlte der Freiburger Münſterpfarrer Conrad. 
ein Grafenſohn, von ſeiner Freiburger Pfarrei allein 15 Markss. Er hatte alſo ſein 
jährliches Einkommen auf 150 Mark geſchätzt. Damit ſtand er an der Spitze ſämt— 
licher Pfarrer des Breisgaues. Alle andern zahlten weniger, die meiſten viel weniger, 
ja eine große Anzahl brauchte überhaupt nichts zu bezahlen, weil Einkommen unter 

6 Marnk ſteuerfrei warens7. Daher kommt es, daß eine große Zahl von Pfarreien im 
Liber decimationis überhaupt fehlen, die im Jahre 1275 ſicher ſchon oder noch 
beſtanden. Don 864 Pfründen nördlich des Bodenſees hatten 320 nur einen Ertrag 

von ] bis J0 Pfund jährlich's. Das Einkommen der Münſterpfarrei in Freiburg war 
alſo im 15. Jahrhundert geradezu fürſtlich. Wenn die Münſterpfarrei dagegen mit 
Widumgut nur ganz ſpärlich ausgeſtattet war, wie Stutzss feſtſtellte, ſo lag der Grund 

hierfür vermutlich eben darin, daß bei der Gründung der Pfarrei aus anderen Guellen, 
die wir oben genannt haben, reiche innahmen erwartet wurden. Bei dieſer Sachlage 
war auch die Beſtätigung der neuen Pfarrei durch den Biſchof leicht zu erlangen. 

Aber warum, ſo könnte man fragen, hat der Herzog eine neue Kirche (die 
Stadtkirche, das Münſter) bauen wollen, wo doch ſchon eine alte (St. Martin) vor- 
handen war? Konnte man nicht dieſe mit geringen Koſten vergrößern? Warum 
ſoviel Platz für eine neue Kirche und einen neuen Friedhof verſchwenden, wo es doch 
auch eine Kirche und ein Friedhof getan hätte? Und gar zwei Kirchen ſo nahe 

beieinander? Darauf iſt zu antworten: Die mittelalterlichen Menſchen dachten auch 

hierin anders wie wir. Diele Dörfer des Breisgaues hatten damals zwei Pfarr— 

  

Auch Herzog Albrecht von Eſterreich, der nach der Gründung der Freiburger Univerſität 
ihr die Münſterpfarrei übertrug, wollte ihr mehr Dorteile bieten als Laſten auflegen. Er 
konnte es aber nur, wenn das Einkommen der Pfarrei ein gutes war. Dom 16. Jahr— 
hundert an wurde dies freilich für längere Zeit anders; aber das hatte ſeine Sründe in 
der neuen Seitlage, die hier nicht zu erörtern iſt. 

56 JDA 1, 204. 
57 Gottlob, Adolf, Die päpſtlichen Kreuzzugſteuern, Heiligenſtadt 1892, S. 261. 
53 Ebenda S. 12, Anm. J. 
59 a. a. O. S. 25. 
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kirchen wie Kiechlinsbergen und Ihringen, wie wir oben ſchon ſahen, dann 

Teningen, Merdingen, Bahlingen, ferner Endingen und Kenzingen, die beide zu jener 

Zeit noch Dörfer waren. Und zwar kam dies daher, daß nicht die Ceute des Dorfes 

es waren, die Kirchen gründeten und bauten, ſondern jeder Grundherr bemühte ſich, 

ſeine eigene Kirche zu haben, weil der Bau einer ſolchen eine gute Kapitalanlage 

war““, Sar mancher Grundherrſchaft gelang es, eine zweite Kirche im Dorf zu be⸗- 

kommen, beſonders wenn ſie eine geiſtliche Grundherrſchaft war. Das iſt der Grund, 

warum wir in vielen Dörfern des Mittelalters zwei Pfarrkirchen finden. Bei dieſer 

Doppelzahl von Kirchen war keine derſelben für das ganze Dorf beſtimmt, ſondern 

jede nur für die Zugehörigen des betreffenden Grundherrn und allenfalls noch für 

jene Bewohner des Dorfes, deren Grundherr es zu einer eigenen Kirche nicht hatte 

bringen können. 

Uun wird man aber ſagen: In Freiburg war es doch nur ein Grundherr, der 

herzog von Zähringen, und trotzdem zwei Kirchen? Darauf iſt zu antworten: Frei— 

lich war nur ein Grundherr da, aber die Bewohner der beiden Siedlungen, der alten 

und der neuen, ſtanden zum herzog in einem ganz verſchiedenen Derhältnis. Die der 

alten Siedlung waren ſeine hörigen, die der neuen aber freie Bürger. 

Darum waren, ſolange die hörigenſiedlung weiter beſtand, nach den Anſchauungen 

jener Zeit zwei Kirchen notwendig, die eine für die hörigen, die andere für die 

Bürger der Stadt. Einen ähnlichen Fall haben wir auch in Konſtanz, wo ſelbſt der 

Biſchof für die Leute ſeines vor der Stadt gelegenen Hofes eine eigene Kirche 

(St. Johann) errichtet hatte, obwohl die Pfarrkirche der Stadt (das Münſter) ganz 

in der Nähe lag““. 

Wenn der herzog von Sähringen bei der Gründung der Stadt Freiburg beab— 
ſichtigte, die Siedlung um St. Martin in der Stadt aufgehen zu laſſen, ſo mußte er 
von vornherein damit rechnen, daß die Pfarrei, ſobald dieſes Kufgehen erfolgt war, 
ihre Pfarrangehörigen verlieren und ihre Pfarrechte, beſonders das Tauf- und Be— 
gräbnisrecht, gegenſtandslos werden müßten. Er mußte ſich darüber klar ſein, daß 

die alte Pfarrei bei der vollen Durchführung ſeiner Pläne zum Abſterben ver— 
urteilt ſei. 

Dieſes Abſterben wird nun freilich wohl nicht mit einem Schlag, ſondern all— 
mählich erfolgt ſein, denn wenn auch die Taufen und die Begräbniſſe wegfielen, ſo 
mußte doch in der alten Kirche immer noch der Gottesdienſt an Sonn- und Feier— 
tagen gehalten werden, worauf das Mittelalter großen Wert legte. Auch mögen 
Jahresſtiftungen vorhanden geweſen ſein, die immer noch gehalten werden mußten. 
Ferner war einalter Friedhof da, auf dem vielleicht keine neuen Beerdigun— 
gen mehr vorgenommen wurden, auf dem aber für einige Freiburger die Dor— 
fahren begraben lagen?'2. Immerhin hatte im Jahre 1246, als ſchon 126 Jahre ſeit 
der Gründung der Stadt (und wahrſcheinlich nicht viel weniger Jahre ſeit Erbauung 
des erſten Gotteshauſes für ihre Bürger) vergangen waren, die St. Martins-Kirche 

66 Stutz, Die Eigenkirche 1895, S. 42. 
61 Siehe Konrad Beyerle in FDA NF a, S. Iff. 
62 Der Umſtand, daß ſchon im 12. Jahrhundert Münſter und St. Martin, wie wir oben ſahen, 

von ein und demſelben Ceutprieſter verſehen wurden, beweiſt nichts für ein damals ſchon 
erfolgtes vollſtändiges Abſterben der St. Martins- Pfarrei; denn wir wiſſen, daß ſchon im 
15. Jahrhundert von einem einzigen Geiſtlichen mehrere Pfarreien verſehen wurden, und 
dieſer ſpäter ſo beklagte Mißſtand kann ſchon im 12. Jahrhundert ſeinen Anfang ge— 
nommen haben. 

— 
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ziemlich alle Bedeutung verloren, ſo daß der Stadtherr daran denken mußte, ſie ent— 
weder abzubrechen oder ſie einer andern Beſtimmung zuzuführen. Die günſtige Gelegen⸗ 
heit für das Cetztere bot ſich im Jahre 1246: der Stadtherr überließ die Kirche den 
Franziskanern. Dadurch wurde ſie erhalten und den Brüdern des hl. Franz, denen der 
Freiburger Sraf offenbar recht gewogen war, ein großer Dienſt erwieſen. 

  

Bisher haben unſere Erörterungen die Frage der zwei alten Freiburger Sied— 
lungen nur von ihren Kirchen aus betrachtet. Derlaſſen wir jetzt dieſen Standpunkt 
und ſehen wir die Frage von der Hiedlungsgeſchichte her an. Einen ſicheren 
Beweis, der für ſich allein ſtandhält, können wir hier nicht führen. Der vollſtändige 
MRangel an Urkunden aus der Seit vor Gründung der Stadt iſt ſchuld daran. Es läßt 
ſich aber auch vom Standpunkt der Siedlungsgeſchichte aus wenigſtens zeigen, daß 
alte Siedlungen auf dieſem Boden im früheren Mittelalter ſehr wohl möglich, ja 
wahrſcheinlich ſind. 

Zunächſt ſei hervorgehoben, daß keine urkundliche Uachricht gegen dieſe An— 
nahme ſpricht. Es kommt hier in Frage eine Königsurkunde vom Jahre 1008, in 
der Heinrich II. dem Biſchof Adalbero von Baſel den Wildbann im Mooswald ſcheukt. 
Hamm, der für eine alte Siedlung in der Oberen Ku eintritt, hat mit Recht betont, 

daß dieſe Urkunde nichts gegen das Beſtehen einer Siedlung auf dem Boden Frei— 
burgs zu jener Seit beweiſt, wie heyck, Poinſignon und Sothein angenommen haben. 
„Denn“, ſo ſagt erss, „die Urkunde kann die Siedlung deshalb nicht erwähnt haben, 
weil ſie entweder innerhalb oder außerhalb der Wildbanngrenze lag. Die Urkunde 
führt nur diejenigen Dörfer an, die auf der Srenzlinie lagen, ja nicht einmal dieſe 
alle. Sie läßt zum Beiſpiel St. Georgen weg, das beſtimmt auf der Grenze liegen 
mußte.“ Wenn die Urhkunde alſo nichts gegen das Beſtehen einer Siedlung in der 

Oberen Au im Jahre 1008 beweiſt, ſo kann ſie noch viel weniger gegen eine damalige 
Siedlung bei St. Martin und St. Peter ins Feld geführt werden. 

Sehen wir uns den Ort, auf dem die Stadt Freiburg gegründet wurde, vom 
Standpunkt der Siedlungsgeſchichte genauer an, ſo iſt zunächſt feſtzuſtellen, daß er 
einſt zum großen Mooswald gehörte, der ſich von Tiengen bis Dörſtetten und vom 

Rande des Schwarzwaldes bis zum Tuniberg und Kaiſerſtuhl erſtreckt und der zum 
Teil heute noch erhalten iſt. 

Es mag nun richtig ſein, daß die KAlemannen bei der Landnahme innerhalb 
dieſes Waldes nur wenige oder gar keine Siedlungen angelegt haben. Es 
ſindet ſich tatſächlich hier kein Dorf mit der Endung auf ingen oder gheim mit 
Ausnahme von Buchheim (genannt 770) und Lehen (urſprünglich Leheim genannt 
1179). Dagegen umſäumen die ingen-Orte das ganze Gebiet in größerer Zahl: Bot— 
tingen, Bötzingen, Opfingen und Tiengen auf der Weſt-, Wendlingen, Sähringen 
und Gundelfingen auf der Oſtſeite. Wenn die Alemannen ſchon zur SZeit der Land— 

nahme innerhalb des Mooswaldes einzelne Siedlungen wie Buchheim und Cehen 

bs g. a. C. S. 29. 
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angelegt haben“, ſo geſchah das nur an oder auf höheren Plätzen, bei Lehen auf 
dem oder an dem Lehener Berg und bei Buchheim an der von Hochdorf nach Bot— 
tingen Mimburg ziehenden Anhöhe. 

Wenn das alles richtig iſt, ſo iſt doch auch ebenſo richtig, daß in den folgen— 
den Jahrhunderten innerhalb des Mooswaldes viele neue Siedlun— 

gen angelegt wurden, die meiſt ſchon lange vor dem Jahre 1000 urkundlich bezeugt 

ſind, nicht mehr mit der Endung auf-ingen oder -heim, ſondern auf hauſen, -hofen, 
-ſtetten (ſtatt), -dorf, -ach und Rirch, wie Neuershauſen (erſtmals genannt 780), 
Holzhauſen (777), Benzhauſen (788), Betzenhauſen (972), Uffhauſen (806), Munden— 
hofen (864, heute Mundenhof), Dörſtetten (955), Hochdorf (775), Haslach (768) und 
Hartkirch (804, jetzt St. Georgen). Auch die untergegangenen Srte Betlinshuſen 
und Zäzenkofen und das in Umkirch aufgegangene oder in Umhirch umbenannte 
Rendelshuſen dürften im gleichen Zeitraum entſtanden ſein, wenn auch die erſten 
zwei überhaupt nie und der dritte erſt 1087 urkundlich erwähnt werden. Ruch Hug— 
ſtetten beſitzt, obwohl erſt 1296 genannt, ſicher ein ziemlich gleiches Alter, wie ſchon 
ſein Kirchenpatron, der hl. Gallus, nahelegt, denn Sallus wurde vom Kloſter St. Gal— 
len ſchon damals gern für ſeine Kirchen zum Patron gewählt und St. Gallen hatte 
ſchon zu jener Zeit in dieſer Gegend mehrfach Beſitz (Benzhauſen, Buchheim und 
Ueuershauſen), wenn ſolcher ſich auch für Hugſtetten ſelbſt nicht urkundlich belegen läßt. 

Wenn man nun ſchon früh im ganzen Mooswaldgebiet Siedlungen angelegt hat, 
die zum Teil bis in unſere Tage von überſchwemmungen der Dreiſam bedroht und 
davon auch hie und da heimgeſucht waren, wie ſollte man das Gebiet in der Ebene 
weſtlich des Schloßberges, das Gelände der ſpäteren Stadt Freiburg, unbeachtet ge— 
laſſen und vor demſelben halt gemacht haben, das doch durch eine Bodenwelle (vom 
Schwabentor bis zum Martinstor und darüber hinaus) gegen die Überſchwemmun— 
gen geſchützt war und das ſo ſchönes, ebenes und unverſumpftes Gelände zur Anlage 
von Ackerfeld bot? Auch wenn der Untergrund kieſig war, brauchte er von der 
Siedlung deshalb nicht abzuhalten, ſo wenig wie in der Gegend weſtlich des Tuni— 
berges, in Gündlingen und den beiden Rimſingen, wo die dünne Ackerkrume auf 
einer Kiesſchicht liegt, und die Bewohner ſchon nach zehntägigem regenloſen Wetter 
im Sommer nach Regen ſeufzen. 

Hamm freilich meint“s, auf dem Platz, auf dem Freiburg gegründet wurde, 
könne kein Dorf geſtanden haben; dafür wäre er viel zu klein geweſen, da er nur 
etwa 45 Hektar ausmachte, dazu ſei noch Wald und Weide als Allmende notwendig 
geweſen. Darauf iſt zu erwidern: Diele der hier nachgewieſenen, untergegangenen 
Siedlungen haben ſicher nicht mehr, manche noch weniger Gelände für ihre Acker zur 
berfügung gehabt. Dann iſt es durchaus nicht ſicher, daß das ganze Acker- und 
Wieſenfeld der Siedlung zur Anlage der urſprünglichen Stadt gebraucht wurde, es 
hat ſich wahrſcheinlich weiter, wenn auch nicht viel weiter, erſtreckt. Weide dürfte 
die Siedlung bei St. Martin bis zur Dreiſam im Süden und vielleicht auch bis Her— 
dern im Norden beſeſſen, und an der Allmende des Mooswaldes dürfte ſie wie die andern 

4 Man kann das jedoch anzweifeln: denn das Beſtimmungswort beider Ortsnamen iſt nicht 
eine kigennahme wie bei heitersheim (Heim des heiter), Gottenheim (heim des Gotto) 
oder Herbolzheim (Beim des Heribot), ſondern eine Lagebezeichnung (Buchheim Heim 
im Buch oder Buchenwald, Leheim — heim am Le, hügel, „Lehener Bergle'), ſo daß auch 
dieſe beiden Orte wohl ganz der Periode des Landausbaus angehören können. Dgl. Wel- 
ler, Beſiedlungsgeſchichte Württembergs, beſonders S. 160. 

＋ 65 a. a. O. S. 30.



umliegenden Siedlungen teilgehabt haben. Groß iſt die Siedlung wohl nicht geweſen; 
ſie hat nur aus den Wohngebäuden für die hörigen, die Bebauer des Gutes, und den 
Ställen und Scheunen beſtanden. 

DWegen der Allmende iſt noch ein beſonderes Wort zu ſagen. Hamm ſchreibt“: 
„Der Umfang des Sähringiſchen Gebietes an dieſer Stelle war ſo gering, daß der 
Herzog in der Gründungsurkunde ſeiner neuen Marktſiedlung nicht einmal Allmend 
übergeben, ſondern nur verſprechen Konnte, ſich für die Zulaſſung der Bürger zum 
Allmendgenuß bei den alten, in Markgenoſſenſchaften ringsum liegenden Dörfern ver— 
wenden zu wollen.“ Wenn man daraus einen Einwand gegen die hier vertretene 
Meinung von einer der Stadtgründung vorausgegangenen Siedlung bei St. Martin 
ableiten wollte, ſo ginge derſelbe ganz fehl. In der Sründungsurkunde der breis— 

gauiſchen Stadt Freiburg ſteht nichts von der Allmende, wie hamm“ ſelbſt ſagt. Wir 
kennen die betreffende Stelle nur aus dem Bewidmungstext von Freiburg im 

Uechtland. Es iſt alſo durchaus nicht ſicher, daß der herzog den Bürgern von Frei— 

burg im Breisgau das gleiche verſprochen hat. Aber auch wenn er es verſprochen 
hätte, ſo kann deswegen doch eine alte Siedlung bei St. Martin beſtanden und dieſelbe 
Allmend beſeſſen haben, denn, ſo müſſen wir uns klarmachen, infolge der Gründung 

der Stadt und der damit ſtark wachſenden kinwohnerzahl war viel mehr Allmend 

notwendig als bisher. Denken wir nur an die Schweine und Geißen“, die in jedem 

Bürgerhaus wohl wenigſtens in einem Exemplar vertreten waren, während der 

herzogliche hof von jeder Sattung dieſer Haustiere, wenn wir hoch rechnen, etwa 

50 Stück gehabt haben mag. Uehmen wir aus der Darſtellung der Baublöcke bei 

Hhammss nur 300 Stadtbürger, was ſicher niedrig iſt, ſo mußte ſich der Bedarf an 

Allmende verzehnfachen. Die 300 neu auftretenden Geißen und die 500 neuen 

Schweine konnten den Markgenoſſen der umliegenden Ddörfer nicht gleichgültig 

ſein. Hören wir ja doch auch ſonſt ſo vielfach, wie ſich die Bauern gegen das „Ein— 

ſchlagen“ von beliebig viel Schweinen in das „Eckerit“ (Eichelmaſt) durch die 

Grundherrſchaft zur Wehr ſetzten und nur eine beſtimmte Anzahl „und nit mer“ 

zugeſtanden“'. da wird dem ſtadtgründenden Herzog von vornherein nicht nur 

das Meckern der 300 Geißen und das Grunzen der 500 Schweine in den Ohren ge— 

klungen haben, ſondern auch der Proteſt der Markgenoſſen. Und das alte Recht zu 

übergehen, war auch der ſonſt ſo mächtige Herzog von Sähringen nicht mächtig 

genug. Darum hat er vorſichtig nur verſprochen, ſich für Allmende zu verwenden, 

mit der Einſchränkung, ſoviel er könne (quantum potero). 

66 g. a. O. S. 28. 
67 KRuf der gleichen Seite in der Anm. 49. 
66 Wovon auch hamm S. 50 ſpricht. 
J 

70 Generallandesarchiv in Karlsruhe 21/47. Dertrug zwiſchen Conrad Schnewlin von Kran— 
zenau und den Dörfern Bötzingen, Schaffhauſen und Gottenheim vone Jahr 1515. Ogl. 
dazu Wellmer, Ulartin, Sur Entſtehungsgeſchichte der Ularkgenoſſenſchaften, Ver 
Dierdörferwald bei Emmendingen 1958, S. J05, 110, 115 und 116. Um das Jahr 1577 
beſchwerten ſich die vier börfer Malterdingen, Köndringen, Mundingen und heimbach 

über zu große Anſprüche an das Eckerit im Dierdörferwald durch die herrſchaft Hochberg, 
die ihre Berechtigung am Eckerit vom Beſitz der Burg Landeck herleitete. Im Jahre 1585 

mußten ſich die herrſchaftlichen Beamten entſchuldigen, daß ſie ſcart 50 Zchwoerne deten 90 

in das Eckerit hatten eintreiben laſßen. Im Jahre 1622 genehmigten die Dierdörfer der 

Herrſchaft 52 ſtatt bisher 50 Schweine. DOgl. auch Berain 5755 der Herrſchaft hochberg vom 

Jahre 1681 im Bad. Gen. Landesarchiv in Karlsruhe, S. 77ff. In Bahlingen a. K. ſind als 

höchſtzahl der ins Eckerit zugelaſſenen Schweine der herrſchaft Hochberg 120, den Klöſtern 

Schuttern und Cennenbach je 60 Stück zugeſtanden. 
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Man könnte gegen unſere Kuffaſſung ferner einwenden: Hhamm habe die ur— 
ſprüngliche Lage der einzelnen häuſerblöcke und damit den einheitlichen Plan 
der Bebauung der ganzen Stadt nachgewieſen; für eine vorausgegangene Sied— 
lung ſei darin kein Platz zu finden. Darauf wäre zu ſagen: Die Forſchungen 
Famms ſind ſehr anzuerkennen und ihre Ergebniſſe werden rigtig ſein. Crotzdem 
brauchen ſie nicht gegen unſere KGuffaſſung zu ſprechen. Einmal iſt gerade die 
Ordnung des häuſerblocks bei St. Martin nicht ſo klar. Hier zeigt ſich 
auch nach hamm eine Unregelmäßigkeit, und er muß, um die angenommene Ord— 

nung aufrechtzuerhalten, eine Gaſſe als Swiſchenſtück zwiſchen der Turm⸗- und 

mRünſterſtraße annehmen, die nicht nachzuweiſen iſt. Wir wollen aber darauf kein 

großes Gewicht legen, vielmehr auf folgendes aufmerkſam machen. Hhamm ſagt 

ſellſt'!: „Es iſt möglich, daß das Gelände bei der Gründung planiert wurde. Cat- 

ſächlich haben wir von früheren Marktgründungen urkundli he Uachrichten, daß 

man das Gelände für die neu zu gründende Siedlung auffüllte,“ dann in der 

Anmerkung dazu: „In Regensburg und Köln a. Rh. wurden um das Jahr 900 auf 

Kkünſtlich aufgeſchüttetem Gelände außerhalb der römiſchen Stadtmauern rein kauf— 
männiſche Marktſiedlungen angelegt.“ Wenn nun das richtig iſt, und wenn man 

auch heutzutage zur Anlage von breiten Straßen, grünen Plätzen und ſchönen 

Durchblicken ganze Straßenzüge niederreißt, warum ſollte man nicht auch in Frei- 

burg im Mittelalter die Gebäude des alten herzoglichen Hofes niedergelegt oder 

umgebaut haben, um die Straßenzüge und häuſerblöcke einheitlich geſtalten zu 

können? Scheunen und Ställe waren ja nicht mehr für ihren bisherigen Sweck zu 
gebrauchen. Durch das Niederreißen derſelben hat der Herzog keinen Schaden er— 
litten. Die Einnahmen an landwirtſchaftlichen Erzeugniſſen waren zwar dahin. Dafür 
bekam er Einnahmen in barem Geld, die bald um ein Dielfaches größer waren 
und über 300 Schillinge (ein Schilling für jede Hofſtatt) jährlich betragen mußten. 

So brachte die hingabe des Hofes dem Herzog nicht nur Dermehrung ſeiner Macht, 
ſondern auch ſeines kinkommens. Das war vor allem der Srund, warum ſich die 
aroßen und kleineren Hherren von jetzt an ſo ſehr auf das Stadtgründen verlegten. 

Wenn nun dies alles nicht gegen unſere Kuffaſſung iſt, ſo ſprechen die Angaben 
der Chroniſten direkt dafür. Süterbock führt mehrere derſelben an“, deutet ſie 
aber auf die Miniſterialenſiedlung in der Oberen Au. Sie dürften aber viel eher 
für die Siedlung bei St. Martin gelten. Es genügt, von allen Chroniſten nur 
Jakob Twinger von Königshofen zu nennen, der in ſeiner Straßburger 
Chronik zum Jahre 1091 ſchreibt: „do ving her Behtolt die ſtat zuo Friburg ane zu 
buwende uf ſyme eygen, daz vor ein dorf was.“ Der Satz iſt ſo zu verſtehen: Der 
Chroniſt ſieht vom Ende des 14. Jahrhunderts aus, in dem er ſchrieb, Burg und 
Stadt Freiburg als etwas Einheitliches an und will in ſeinem Bericht ſagen: Das, 
was wir heutzutage in Freiburg mit ſeiner geſamten Anlage von Stadt und Burg 
vor uns haben, das hat herzog Berthold im Jahre 1091 zu bauen angefangen“é. Der 
Ausdruck „dorf“, den Twinger für die alte Siedlung anwendet, braucht uns nicht zu 

KäaeG 
72 d. a. O. S. 198 f., vgl. auch Schick, S. 182 ff. 

AGhnlich wird die betreffende Stelle in den ums Jahr 1240 entſtandenen Marbacher Annalen 
zu erklären ſein, die lautet: Hlic (sc. Bertold I.) preterito anno (vom Jahre 1092 aus 
geſehen) in proprio allodio Brisaugie Friburch civitatem iniciavit.“ inicliavit — er hat 
den Anfang gemacht. Die Schwierigkeit, die Schick (S. 197) hier ſieht, ob „civitas“ mit 
Markt oder Burg zu überſetzen ſei, fällt mit dieſer Erklärung von ſelbſt weg. 
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ſtören. Er will dem Suſammenhang nach nichts über deren Sröße ſagen, vielmehr 
nur hervorheben: Freiburg, die herrliche Stadt mit ihrer feſten Burg, ihren Türmen 
und Mauern, hat einmal klein angefangen und iſt urſprünglich nichts mehr als ein 
gewöhnliches Dorf geweſen. 

Im Suſammenhang mit den Uachrichten der Chroniſten iſt auch zu berückſichtigen 
„die ſtets fortgeerbte örtliche Sage, das älteſte haus der Stadt ſei ein Jagd— 
haus geweſen“, von der uns Heinrich Schreiber in ſeiner Geſchichte der Stadt Frei— 
burg berichtet“. Dieſe Sage gewinnt im Suſammenhang mit unſeren Darlegungen ein 
ganz neues Geſicht. Wie in vielen anderen Sagen ſteckt auch in dieſer Sage ein Stück 
Wahrheit. Mit dem Jagdhaus iſt natürlich ein herzogliches Jagdhaus gemeint. Was 
iſt Wahrheit an dieſer Sage? Sunächſt der Umſtand, daß an Stelle der ſpäteren Stadt 
urſprünglich nur eine einzelne Wohnſtätte ſtand, die dem Herzog gehörte. 
Nach den Anſchauungen des 18. Jahrhunderts, wo Schreiber dieſe Sage hörte, konnte 
man ſich die ehemalige Wohnſtätte des Hherzogs nur als Jagdhaus denken. Die Dor— 
ſtellung, daß die urſprünglichen Siedlungen zu einem großen Teil bloß aus Einzel— 
höfen beſtanden hatten, war den Leuten des 18. Jahrhunderts ſchon lange verloren 
gegangen. So haben ſie aus dem herzoglichen Hof ein Jagdhaus gemacht. Wahr an 
der Sage iſt ferner auch, daß dieſes „Jagdhaus“ des Herzogs die urſprünglichſte und 
älteſte Siedlung auf dem Boden Freiburgs war und nicht etwa die 
Burg auf dem Schloßberg oder die Miniſterialenſiedlung unter der Burg. Don dem 

alten hof aus, der unten in der Ebene ſtand, haben gegen Ende des 1J. Jahrhunderts 
die herzöge von Zähringen auf einem Dorſprung des nahe gelegenen Berges (des 

Schloßberges), der offenbar zur Allmend des hofes gehörte, die Burg angelegt. Sie 
ſind damit dem Zug ihrer Zeit gefolat und haben es damit gehalten wie andere 
herren auch, wie 3. B. die herren von Rötteln, die vom Weiler Rötteln aus die nahe 

Burg Rötteln gebaut haben, oder die Herren von Fürſtenberg, die von ihrem 

hofe in Ueẽndingen aus die Burg Fürſtenberg angelegt haben, und wie viele 

andere Herren, die auf einem nahe bei ihrem Hof gelegenen Berg ſich eine befeſtigte 

Wohnung, eine Burg, geſchaffen haben. 

Man wird nun auch noch die Frage ſtellen: Welches waren denn die Uamen der 

beiden alten Siedlungen bei St. Martin und St. Peter? Darauf iſt zu antworten— 

Wir wiſſen es nicht. Und das iſt gar nicht verwunderlich. Denn Urkunden über ſie 

aus der Zeit vor oder während der Stadtgründung, wo ſie noch einfache, kleine Sied— 

lungen waren, beſitzen wir keine. Sie bzw. ihre Kirchen ſpielen in den Urkunden erſt 

eine Rolle, als die Siedlung bei St. Martin ſchon lange in der Stadt aufgegangen' 

und die bei St. Peter ſchon zur Dorſtadt geworden war. Da hatte man gar keinen 

Anlaß mehr, ihre Uamen, wenn ſie auch noch bekannt waren, zu nennen. Kuch bei 

vielen anderen Orten iſt es mit dem Uamen derſelben ähnlich gegangen. Don Betlins- 

huſen und Säzenkofen bei Umkirch wiſſen wir nur etwas aus den heute noch ge— 

bräuchlichen Flurnamen, und vom ehemaligen Rendelshuſen in der gleichen Gemar— 

kung haben die Leute von Umkirch heute keine Ahnung mehr. Uur durch eine einzige 

Urkunde, die uns zufällig erhalten wurde, haben wir Kenntnis davon. Guch Karl 

Weller nimmt in ſeiner württembergiſchen Beſiedlungsgeſchichte“ von allen Orten 

mit dem Uamen „Kirchheim“, die den Umſtänden nach ſchon vor der Niiſſionszeit 

beſtanden haben müſſen und deshalb anfangs unmöglich haben „Kirchheim“ heißen 
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können, an, daß ſie ihren urſprünglichen Uamen verloren haben und mit der Zeit 

umbenannt worden ſind. So iſt auch denn der Untergang der Uamen der Freiburger 

Siedlungen bei St. Martin und St. pPeter nichts Auffallendes. 

Güterbock will zwar““ einen Uamen für die urſprüngliche Siedlung, wobei 

er freilich die in der Oberen Au meint, gefunden haben. Er möchte ihn aus der 

Gründungsurkunde Berzog Konrads und aus dem Stadtrodel entnehmen, und zwar 

„nicht als Möglichkeit, ſondern mit abſoluter Gewißheit“. Er ſtützt ſich auf den ein— 

leitenden Satz der Konrads- Urkunde: „Notum sit omnibus qualiter ego Cunradus 

in loco mei proprii iuris scilicet Friburg forum constitui anno ab incarnatione 

Domini MC“, und auf die ſtiliſtiſch ähnlichen Worte des Stadtrodels: „quodk 
Berhtoldus dux Zaeringie in loco proprii fundi Sui Friburc videlicet ... constituit 

fieri civitatem anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo vicesimo.“ Güter— 

bock möchte „Friburg“ bzw. „Friburc“ nicht auf „fundi“, ſondern auf „loco“ beziehen, 
wie ja die Derbindungswörter „scilicet“ und „videlicet“ deutlich anzeigten. Der Sinn 

ſeiner Kusführungen käme alſo auf etwa dieſe Überſetzung hinaus: Herzog Konrad 

hat auf dem Platz, der ſein eigen war und der ſchon Freiburg hieß, einen Markt 

gegründet. Die überſetzung: „Der Platz, der ſein eigen war“, kann man wohl gelten 
laſſen. Die überſetzung des anderen Satzes aber: „Der Platz, der vorher Freiburg 

wird man nicht für richtig halten können. Dielmehr wird der Herzog Konrad 

ſo haben ſagen wollen: „Ich habe auf dem Platz, der mein eigen war und der jetzt 

Freiburg genannt wird, einen Markt gegründet.“ GSanz ähnlich iſt es auch mit dem 

Wortlaut des Stadtrodels. Man müßte auch da überſetzen: „Herzog Berthold hat auf 
einem Platz, deſſen Boden ſein eigen war und der jetzt Freiburg heißt, die Stadt 

gegründet.“ Da beide Urkunden übereinſtimmend miteinander in der Dergangenheit 

reden, ſo ſind ſie erſt nach der Markt- bzw. Stadtgründung entſtanden. Wären die 
Urkunden vor oder wenigſtens während der Gründung ausgeſtellt und würden ſie 
von ihr in der Gegenwart ſtatt in der Dergangenheit reden, ſo könnte man in ihnen 
den von Güterbock angenommenen Sinn finden. So aber nicht. Man darf aus einer 
Urkunde nicht mehr herausleſen, als darin ſicher enthalten iſt. Ein Ort mit dem 
Namen „Friburch“ wird freilich ſchon im Derbrüderungsbuch des Kloſters St. Gallen““ 
genannt. Wir wiſſen aber nicht, wenigſtens nicht ſicher, ob damit unſer Freiburg 
gemeint iſt. Herr Dr. Reſt, Direktor der Freiburger Univerſitätsbibliothek, der 
dankenswerter Weiſe auf dieſe Tatſache aufmerkſam gemacht hat, ſchätzt die Uieder— 
ſchrift des Eintrages im Derbrüderungsbuch auf das Jahr 820“. Catſächlich hat es 
Ortsnamen mit der Endung auf „'burg“ ſchon zur Seit der bölkerwanderung gegeben. 

Es müßte aber die Frage, ob der Eintrag im Derbrüderungsbuch tatſächlich ſo früh 
erfolgt iſt, oder ob es ſich vielleicht doch um einen ſpäteren Uachtrag handelt, paläo— 
graphiſch an hand des Originals noch genauer unterſucht werden. Dazu müßte auch 
noch nachgewieſen werden, daß mit „Friburch“ tatſächlich unſer Freiburg gemeint iſt. 
Die Entſcheidung dieſer Frage muß ich andern Forſchern überlaſſen. 

  

76 d. a. O. S. 195. 

7mg Libri confr. s. Galli S. 37. 
5Mündliche Mitteilung.



Abſchließend können wir noch feſtſtellen: Alles, was uns die Urkunden berichten 
und was die Umſtände nahelegen, ſpricht für unſere Auffaſſung, nichts dagegen. 

Die Sähringer haben die Stadt Freiburg auf ihrem eigenen Srund und Boden 
aufgebaut, und auf dieſem eigenen Srund und Boden war eine alte Siedlung 
miteinem hof oder Weiler bei St. Martin, der ſchon zur Zeit der Karo— 
linger beſtand, mit den dazu gehörenden äckern und Wieſen. Die Stadt iſt nücht 
aus wilder Wurzel gewachſen, hat vielmehr in dieſer Siedlung eine, wenn 
auch beſcheidene Dorgängerin gehabt, die möglicherweiſe auch ſchon Freiburg ge- 
heißen hat. 

Ebenſo iſt die ſogenannte Lehener Dorſtadt nicht als bDorſtadt angelegt 
worden. Sie hat vielmehr, wenigſtens in ihrem Kern, der Siedlung mit der 
Deterskirche, ſchon lange vor der Stadt ſelbſt beſtanden und wurde erſt 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in die Umwallung der Stadt auf— 
genommen““. 

4. 
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